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Entwurf eines Gesetzes für mehr Teilhabe im Wahlrecht 

A. Problem 
Die Teilnahme an Wahlen ist für viele Menschen mit Behinderungen ein wichti-
ges Element ihrer Selbstbestimmtheit und ihrer Teilhabe am politischen und ge-
sellschaftlichen Leben. Zwar knüpfen die Wahlrechtsausschlüsse im § 13 Bun-
deswahlgesetz nicht am Merkmal einer Behinderung an, dennoch werden in der 
Folge überwiegend Menschen mit Behinderungen von Wahlen zum Deutschen 
Bundestag und zum Europaparlament ausgeschlossen. 

Laufende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (AZ 2 BvC 62/14) und 
aktuelle Studien (http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/For-
schungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.html) verdeutli-
chen den Diskussionsstand bei Betroffenen und Verbänden und zeigen politische 
Handlungsoptionen auf. 

Die Reform des Betreuungsrechtes mit der Aufhebung des Vormundschaftsrech-
tes im Jahr 1992 sowie die Grundgesetzänderung mit der Ergänzung des Artikels 
3 durch den Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ 
im Jahr 1994 in Verbindung mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) im Jahr 2009 und der dort in Artikel 29 formulierten Teilhabe 
am politischen und öffentlichen Leben sowie der mit dem Bundesteilhabegesetz 
erfolgte Paradigmenwechsel machen eine Reform des Bundeswahlgesetzes not-
wendig. 
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B. Lösung 
Die Wahlrechtsausschlüsse gemäß § 13 Nr. 2 und 3 Bundeswahlgesetz werden 
gestrichen und entsprechende Anpassungen in § 6a Europawahlgesetz vorgenom-
men. 

 

C. Alternativen 
Keine.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 
Keine.  

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keine. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keine. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keine 

F. Weitere Kosten 
Keine.  
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Entwurf eines Gesetzes für mehr Teilhabe im Wahlrecht 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundeswahlgesetzes 

§ 13 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), 
das zuletzt [durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570)] geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

 

 

"§ 13 

Ausschluss vom Wahlrecht 

 

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt." 

Artikel 2 

Änderung des Europawahlgesetzes 

Das Europawahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555), das [zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3749)] geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

 

1. § 6a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

 

"(1) Ein Deutscher ist vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht be-
sitzt." 

 

2. In § 6a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „eine der Voraussetzungen“ durch die Wörter „die Vorausset-
zung“ ersetzt und die Worte „Nr. 1 bis 3“ gestrichen. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  

Berlin, den 3. Juli 2018 

Christian Lindner und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

 

Der bisher gültige Wahlrechtsausschluss gemäß § 13 Nr. 2 und 3 des Bundeswahlgesetzes ist nicht mehr zeitge-
mäß. Insbesondere die Reform des Betreuungsrechtes mit der Aufhebung des Vormundschaftsrechtes im Jahr 
1992 sowie die Grundgesetzänderung mit der Ergänzung des Artikels 3 durch den Satz „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden“ im Jahr 1994 in Verbindung mit der Ratifizierung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 und der dort in Artikel 29 formulierten Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben machen eine Reform des Bundeswahlgesetzes notwendig. 

Der im Bundesteilhabegesetz festgeschriebene und auf der UN-BRK basierende neue Ansatz der Personenzent-
riertheit mit der Stärkung der Kompetenzen, Talente und Fähigkeiten der Menschen mit Behinderungen muss sich 
auch in der Ausübung des höchstpersönlichen Wahlrechtes ausdrücken. Die Teilhabe am politischen und öffent-
lichen Leben hat die gleiche Bedeutung wie Teilhabe am Arbeitsleben oder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Pauschale Ausschlüsse und eine automatische Verknüpfung des Wahlrechtes mit anderen Angelegenheiten gemäß 
des Betreuungsrechtes sind sachlich nicht zu rechtfertigen. 

In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen und Brandenburg haben die Länderparlamente die entspre-
chenden Wahlausschlüsse bezüglich der Landtags- und Kommunalwahlen bereits gestrichen. 

Wahlrecht ist ein Eckpfeiler einer jeden Demokratie. Menschen unter Vollbetreuung sind vom Wahlrecht ausge-
schlossen, obwohl unstrittig ist, dass von der Unfähigkeit zur Regelung der Alltagsangelegenheiten kein Rück-
schluss auf die Wahlfähigkeit geschlossen werden kann. Insbesondere der Betreuungsgerichtstag e.V. betont, dass 
bei der Betreuerbestellung in allen Angelegenheiten nur Aussagen zum Umfang der Unterstützung und nicht zum 
Ausmaß der Einschränkungen und damit keine Aussage über die Fähigkeit zur Ausübung des Wahlrechtes ge-
troffen werden. Zudem sei es Aufgabe und Ziel der Betreuung, Selbstbestimmung zu erhalten und zu fördern. Der 
Betreuungsgerichtstag und auch der Bundesverband der Berufsbetreuer empfehlen die ersatzlose Streichung der 
Wahlrechtsausschlüsse. 

Eine Ungleichbehandlung ist auch festzustellen beim Wahlrechtsausschluss von Menschen, die in psychiatrischen 
Einrichtungen untergebracht sind aufgrund einer Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit. Es besteht eine Un-
gleichbehandlung im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, die in der Sache keinen Grund hat. Zudem besteht 
eine Ungleichbehandlung zu Straftätern, die während der Haft psychisch erkranken und fortan in einer psychiat-
rischen Einrichtung untergebracht sind und ihr Wahlrecht dennoch ausüben können. Auch gegenüber Menschen 
mit Behinderungen ohne jeglichen strafrechtlichen Hintergrund, die in geschlossenen Einrichtungen leben und 
dennoch selbstverständlich und richtigerweise ihr Wahlrecht ausüben können, besteht eine Benachteiligung. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundeswahlgesetzes) 

 

Die Änderung hebt den Ausschluss vom Wahlrecht von Menschen auf, die unter vollständiger Betreuung stehen. 
Außerdem werden Menschen, die in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind aufgrund einer im 
Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Straftat, nicht mehr vom Wahlrecht ausgeschlossen. Diese Gruppe ist 
derzeit gegenüber Menschen mit Behinderungen, die in geschlossenen Einrichtungen leben und ihr Wahlrecht 
ausüben können, benachteiligt. 
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Artikel 2 (Änderung des Europawahlgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 

Die Änderung hebt den Ausschluss vom Wahlrecht von Menschen auf, die unter vollständiger Betreuung stehen. 
Außerdem werden Menschen, die in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind aufgrund einer im 
Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Straftat, nicht mehr vom Wahlrecht ausgeschlossen. Diese Gruppe ist 
derzeit gegenüber Menschen mit Behinderungen, die in geschlossenen Einrichtungen leben und ihr Wahlrecht 
ausüben können, benachteiligt. 

 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Änderung in Artikel 2 Nummer 1. 

 

 

 

Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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